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Text 

Externistenprüfungen 

§ 42. (1) Die mit dem Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer Schulstufe oder einer Schulart 
(Form bzw. Fachrichtung einer Schulart) sowie die mit der erfolgreichen Ablegung einer Reifeprüfung, 
Reife- und Diplomprüfung, Diplomprüfung oder Abschlußprüfung verbundenen Berechtigungen können 
auch ohne vorhergegangenen Schulbesuch durch die erfolgreiche Ablegung einer entsprechenden 
Externistenprüfung erworben werden. 

(2) Ferner kann durch die Ablegung einer Externistenprüfung der Nachweis der Beherrschung des 
Lehrstoffes eines bestimmten Unterrichtsgegenstandes in einer bestimmten Schulstufe oder Schulart 
erbracht werden. Darüber hinaus kann der zuständige Bundesminister durch Verordnung Prüfungsgebiete 
aus dem Lehrstoff eines oder mehrerer Unterrichtsgegenstände festlegen, über die gleichfalls eine 
Externistenprüfung abgelegt werden kann, wenn im Berufsleben Bedarf an einem solchen Nachweis 
besteht. 

(3) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung nach den Aufgaben und dem Lehrplan der 
einzelnen Schularten zu bestimmen, aus welchen Prüfungsgegenständen die Externistenprüfungen im 
Sinne des Abs. 1 abzulegen sind. Für Externistenprüfungen, die einer Reifeprüfung, Reife- und 
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Diplomprüfung, Diplomprüfung oder Abschlußprüfung entsprechen, ist die Aufteilung der 
Prüfungsgegenstände auf Zulassungsprüfungen und eine Hauptprüfung vorzusehen; wenn in 
Verordnungen auf Grund des § 34 Abs. 4 Vorprüfungen vorgesehen sind, sind auch für diese 
Vorprüfungen Externistenprüfungen vorzusehen. Ferner ist vorzusehen, daß Prüfungskandidaten auf 
Ansuchen von der Ablegung einer Prüfung aus jenen Unterrichtsgegenständen ganz oder zum Teil zu 
befreien sind, über die sie ein Zeugnis einer öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Schule oder über eine Externistenprüfung vorweisen können, soweit damit der Nachweis der 
Beherrschung des entsprechenden Prüfungsstoffes gegeben ist. 

(4) Die Externistenprüfungen sind vor Prüfungskommissionen abzulegen. Auf die Kommissionen für 
Externistenprüfungen, die einer Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung, Diplomprüfung oder 
Abschlußprüfung entsprechen, ist § 35 sinngemäß anzuwenden. In den übrigen Fällen besteht die 
Prüfungskommission aus dem Leiter der Schule oder einem von ihm zu bestimmenden Lehrer als 
Vorsitzenden und der erforderlichen Anzahl von Lehrern der in Betracht kommenden 
Prüfungsgegenstände, die der Schulleiter zu bestimmen hat. Die zuständige Schulbehörde kann jedoch 
auch Externistenprüfungskommissionen an bestimmten Schulen für einen größeren örtlichen Bereich 
einrichten und auch Lehrer anderer Schulen als Mitglieder dieser Prüfungskommission bestellen. Der 
zuständige Bundesminister kann für das ganze Bundesgebiet zuständige Prüfungskommissionen 
einrichten, wenn dies wegen der einheitlichen Vorbereitung der Prüfungskandidaten oder der geringen 
Zahl von Prüfern, die für die betreffenden Prüfungsgegenstände zur Verfügung stehen, zweckmäßig 
erscheint. Ferner kann der zuständige Bundesminister durch Verordnung bestimmen, daß 
Externistenprüfungen im Sinne des Abs. 2 vor Einzelprüfern abzulegen sind, wenn dadurch eine 
Vereinfachung und Beschleunigung des Prüfungsganges erreicht wird; hiebei ist vorzusehen, daß die 
Einzelprüfer Mitglieder der nach diesem Absatz zu bildenden Prüfungskommissionen sind und die 
Externistenprüfung an der Schule abzulegen ist, an der die Prüfungskommission, der der Einzelprüfer 
angehört, eingerichtet ist. 

(5) Für die Zulassung zur Ablegung einer Externistenprüfung ist der Vorsitzende der betreffenden 
Prüfungskommission zuständig. 

(6) Grundvoraussetzung für die Zulassung zur Ablegung einer Externistenprüfung ist, daß der 
Prüfungskandidat zum (ersten) Prüfungstermin nicht jünger ist als ein Schüler bei Absolvierung des 
betreffenden Bildungsganges ohne Wiederholen oder Überspringen von Schulstufen wäre. Soweit es sich 
um eine Externistenprüfung handelt, die einer Reifeprüfung, einer Reife- und Diplomprüfung, einer 
Diplomprüfung oder einer Abschlußprüfung entspricht, bezieht sich dieses Alterserfordernis auf den 
Zeitpunkt der Zulassung zur Hauptprüfung. Hat der Prüfungskandidat vor dem Antritt zur 
Externistenprüfung eine Schule besucht und eine oder mehrere Stufen dieser Schule nicht erfolgreich 
abgeschlossen, so darf er zur Externistenprüfung über eine Schulstufe der betreffenden Schulart (Form, 
Fachrichtung) oder über die Schulart (Form, Fachrichtung) frühestens zwölf Monate nach der zuletzt 
nicht erfolgreich abgeschlossenen Schulstufe antreten. 

(6a) Sofern für die Aufnahme in eine Schulart, Form oder Fachrichtung neben einer Aufnahms- oder 
Eignungsprüfung besondere Aufnahmsvoraussetzungen festgelegt sind, ist der Nachweis der Erfüllung 
der besonderen Aufnahmsvoraussetzungen eine weitere Voraussetzung für die Zulassung zur 
Externistenprüfung für eine Schulstufe oder einen ganzen Bildungsgang oder zu einer 
Externistenprüfung, die einer Reifeprüfung, einer Reife- und Diplomprüfung, einer Diplomprüfung oder 
einer Abschlußprüfung entspricht. 

(7) Die Zulassung zur Externistenprüfung über den Bildungsgang einer Schulart, zu deren 
besonderer Aufgabe eine praktische Unterweisung in Fertigkeiten zählt (wie Werkstättenunterricht, 
Laboratoriumsübungen, Kochunterricht), ist von der Teilnahme an einem Unterricht bzw. an Übungen 
oder einem anderen Nachweis der Erlernung entsprechender Fertigkeiten in jenem Ausmaß abhängig zu 
machen, das für die Erfassung des Prüfungsstoffes wesentlich ist. 

(8) Die Zulassung zu einer Externistenprüfung über den Bildungsgang einer Bildungsanstalt für 
Elementarpädagogik und der Bildungsanstalt für Sozialpädagogik ist von einer entsprechenden 
Einführung in die Praxis der Erziehertätigkeit, die Zulassung zu einer Externistenprüfung über den 
Bildungsgang einer Fachschule für Sozialberufe ist von einer entsprechenden Einführung in die Praxis der 
Sozialarbeit abhängig zu machen. 

(9) Für die Aufgabenstellung und den Prüfungsvorgang gilt § 37 Abs. 2, 3 und 5 sinngemäß. Für die 
Beurteilungen der Leistungen der Prüfungskandidaten gelten die § 36 Abs. 5 sowie § 38 Abs. 1 bis 4, 
ferner, wenn es sich um die Ablegung einer Externistenprüfung handelt, die einer Reifeprüfung, einer 
Reife- und Diplomprüfung, einer Diplomprüfung oder einer Abschlußprüfung entspricht, auch § 38 
Abs. 5 und 6 sinngemäß. 
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(10) Das Ergebnis einer Externistenprüfung über eine Schulstufe oder eine Schulart (Abs. 1) ist in 
einem Externistenprüfungszeugnis zu beurkunden, für das § 22 Abs. 2 und allenfalls auch Abs. 8 
sinngemäß gilt. Bei Externistenprüfungen, die einer Reifeprüfung, Reife- und Diplomprüfung, 
Diplomprüfung oder Abschlußprüfung entsprechen, ist über die Ablegung der Zulassungsprüfungen und 
allfälliger Vorprüfungen ein Zeugnis auszustellen, auf das § 22 Abs. 2 und 8 sinngemäß anzuwenden ist; 
über die Ablegung der Hauptprüfung ist ein Zeugnis auszustellen, auf das § 39 Abs. 1 und 2 sinngemäß 
anzuwenden ist. Über das Ergebnis einer Externistenprüfung im Sinne des Abs. 2 ist ein 
Externistenprüfungszeugnis auszustellen, das die Beurteilung der Leistungen des Prüfungskandidaten bei 
der Externistenprüfung in dem betreffenden Unterrichtsgegenstand enthält. Die Gestaltung des 
Zeugnisformulares ist durch Verordnung des zuständigen Bundesministers je nach Art der 
Externistenprüfung zu bestimmen. 

(11) Wenn der Prüfungskandidat eine praktische Unterweisung in Fertigkeiten nicht im gleichen 
Ausmaß zurückgelegt hat, wie sie dem Ausbildungsgang der betreffenden Schulart entspricht, so ist dies 
und die entsprechende Einschränkung der mit dem Zeugnis verbundenen Berechtigungen auf dem 
Zeugnis zu vermerken. 

(12) Wenn ein Prüfungskandidat eine Zulassungs- oder Vorprüfung nicht besteht, ist er von der 
Prüfungskommission zu einer Wiederholung dieser Prüfung zu einem Termin zuzulassen, der nicht 
weniger als zwei Monate und nicht mehr als vier Monate später liegt. Wenn der Prüfungskandidat auch 
die Wiederholung dieser Prüfung nicht besteht, ist er zu einer weiteren Wiederholung dieser Prüfung 
zuzulassen. Wenn ein Prüfungskandidat die Hauptprüfung oder, wenn eine Unterscheidung in 
Zulassungs- und Vorprüfungen sowie Hauptprüfungen nicht vorgesehen ist, die Externistenprüfung nicht 
besteht, ist er von der Prüfungskommission zu einer Wiederholung zuzulassen, auf die § 40 sinngemäß 
anzuwenden ist. 

(13) § 41 über die Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung ist auch auf Externistenreifeprüfungen und 
Externistenreife- und -diplomprüfungen sinngemäß anzuwenden. 

(14) Die Bestimmungen über die Ablegung von Externistenprüfungen gelten auch für die auf Grund 
der §§ 11 Abs. 4, 13 Abs. 3 und § 22 Abs. 4 des Schulpflichtgesetzes 1985 abzulegenden Prüfungen zum 
Nachweis des zureichenden Erfolges des Besuches von Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht oder 
häuslichen Unterrichtes sowie des Besuches von im Ausland gelegenen Schulen. 

(15) Die näheren Vorschriften über die Externistenprüfungen hat der zuständige Bundesminister auf 
Grund der vorstehenden Absätze durch Verordnung zu erlassen. 
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